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Zustellung durch Ejffentliche Bekanntmachung

gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes fOr das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz LZG NRW) vom 07.03.2006 i. V. m. §4 der Verordnung Uber die ijffentliche
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung-BekanntmV0) vom
26.08.1999.

Folgender an Frau Kina Marcelline Manga-Seifert Z. Z. unbekannten Aufenthalts, gerichteter
Bescheid der Stadt Geilenkirchen wird hiermit durch fjffentliche Bekanntmachung zugestelltz

Zahlungsaufforderung,
24.03.2026

Mahnung und Inverzugsetzung, Aktenzeichen 5160/9192491 vom

Das Schreiben kann zu den bekannten Offnungszeiten bei der Stadtverwaltung Geilenkirchen,

Nebenstelle Jugend- und Sozialamt, Nikolaus-Becker-Strafle 28 - 34, 52511 Geilenkirchen, Zimmer

R006, eingesehen werden.

Hinweis:
Gem. § 10 Abs. 2 LZG NRW gelten die Schreiben zwei Wochen nach Bekanntmachung als zugestellt.

Die Zustellung durch bffentliche Bekanntmachung |6st Fristen aus, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen kénnen.

Geilenkirchen, 24.03.2026

Stadt Geilenkirchen

Leon
Bilrgermeister
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Wenn Sie trotz Kenntnis des Forderungsdberganl-zs an das Kind zahlen, werden Sie nicht von der
Leistung an den neuen Gléubiger, dem Land Nordrhein-Westfalen, frei. Der Anspruch des Landes
Nordrhein-Westfalen gegen Sie bleibt also bestehen und kann (nochmals) gegen Sie durchge-
setzt werden.

Die gegen Sie entstehende Forderung aufgrund gewéhrter Unterhaltsvorschussieistungen wird
verzinst. Der Verzugszinssatz betrégt fUr das Jahr fiinf Prozentpunkte Uber dem aktueilen Basis-
zinssatz der Européiischen Zentralbank.

5. Beurkundung des Unterhalts/gerichtliches Verfahren:
Wenn der Ubergegangene Unterhaltsanspruch zwangsweise gegen Sie durchgesetzt werden
muss, ist dies fiir alle Beteiligten mit Unannehmlichkeiten verbunden. Sollten Sie sich deshalb
entschlielSen, regelmélSig Unterhalt zu zahlen, bitte ich Sie, sich schnellstmdglich mit mir in Ver-
bindung zu setzen. Falls der Unterhaltsanspruch noch nicht tituliert ist, haben Sie die Mtiglich-
keit, mich beztiglich einer kostenfreien Beurkundung des Unterhaltsanspruchs des Kindes anzu-
sprechen. Mit dieser Urkunde, in der Sie sich in voflstreckbarer Form zur Zahlung des Kindesun-
terhalts verpflichten, wird ein Titel geschaffen. Dadurch kdnnen Unstimmigkeiten zwischen den
Beteiligten beztiglich des Unterhaltes und ein gerichtfiches Verfahren vermieden werden. Die
Beurkundung beim lugendamt ist kostenfrei.

6. Zuséitzliche Informationen:
Sollten Sie noch weitere Fragen beziiglich des Unterhalts fUr Ihr Kind haben, kOnnen Sie sich
- wéhrend der in der Fuf3zeile genannten Ciffnungszeiten
oder
- nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung
in der Dienststelle des Jugendamtes Geilenkirchen erkundigen.

Mit freundlichen GrL1@en
Im Auftrag

l
I

Q,
Sneider

\
,



Stadt Geilenkirchen 14.04.2026

Einladung

zur 5. Sitzung des Rates der Stadt Geilenkirchen am

Mittwoch, dem 22.04.2026, 18:00 Uhr

im GroBen Sitzungssaal, Markt 9, 52511 Geilenkirchen

Tagesordnung

I. iiffentlicher Teil

1.

2.

Mitteilungen des Bclrgermeisters

Anderung der Ausschussbesetzung - Bestellung eines sachkundigen Burgers
Vorlage: 3575/2026

Anderung der Satzung der Stadt Geilenkirchen Uber die Erhebung von Elternbeitréi-
gen fUr die lnanspruchnahme von Betreuungsangeboten fur Kinder in Tagesein-
richtungen und in Tagespflege im Jugendamtsbezirk Geilenkirchen
Vorlage: 3545/2026

Fortsetzung der F6rderung der Wohnberatung durch die Franziskusheim gGmbH
Vorlage: 3534/2026

Vorstellung der Ergebnisse der Bearbeitung des SPD~Antrages zur Schaffung von
neuem Wohnraum in Geilenkirchen, Handlungsempfehlung
Vorlage: 3536/2026

Antrag an den Ausschuss fclr Stadtentwicklung und Wirtschaftsférderung: Prclfung
und Vorbereitung der Grtmdung einer Stadtmarketing GmbH fur die Stadt Gei-
Ienkirchen
Vorlage: 3560/2026

Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohn-
raumsicherung (BauTurbo)
- Beratung und Beschluss Uber die Klérung der Zusténdigkeit zur Erteilung einer
gemeindlichen Zustimmung nach § 36 a BauGB
Vorlage: 3557/2026

6. Anderung der Zusténdigkeitsordnung fur den Rat, die Ausschusse und den/die
Bilrgermeister/in der Stadt Geilenkirchen
Vorlage: 3576/2026

4.

3.

5.

6.

7.

8.

9. 85. Anderung des Fléchennutzungsplans der Stadt Geilenkirchen - Lindern - Lin-
dern Nord
Geltungsbereich: Fléichen im Stadtteil Lindern, n6rdlich der Bahnlinie, im Bereich
der Htlckelhovener StraI3e, Linnicher Straf3e und der Thomashofstraf?>e sowie west-
lich der Stadtgebietsgrenze
-..Beratung und Beschluss Uber die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur 85.
Anderung des Fléichennutzungsplans der Stadt Geilenkirchen (AufsteIlungsbe-
schluss geméB §2 Abs. 1 BauGB)
Vorlage: 3561/2026



10. Bebauungsplan Nr. 129 der Stadt Geilenkirchen - Lindern - Lindern Nord
Geltungsbereich, Fléche im Stadtteil Lindern, n6rdlich der Bahnlinie, sudlich der
Htlckelhovener Straf$e, westlich der Linnicher Straffse und im Bereich der
Thomashofstrafée
- Beratung und Beschluss Uber die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 129 (Auf-
stellungsbeschluss geméi6 § 2 Abs. 1 BauGB)
Vorlage: 3562/2026

11. 86. Anderung des Fléichennutzungsplans der Stadt Geilenkirchen - lmmendorf
Apweilerstraf3e
Geltungsbereich: Fléche im Stadtteil Immendorf, silndlich der "Apweilerstraf3e" und
6stlich der StraI3e "lmmenweg"
-..Beratung und Beschluss Uber die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur 86.
Anderung des Fléchennutzungsplans der Stadt Geilenkirchen (Aufstellungsbe-
schluss geméf3 § 2 Abs. 1 BauGB)
Vorlage: 3550/2026

12. Bebauuungsplan Nr. 128 der Stadt Geilenkirchen - Immendorf - Apweilerstraf3e
Geltungsbereichz Fléche im Stadtteil Immendorf, sudlich der "ApweilerstraI3e" und
6stlich der Straf3e"|mmenweg"
- Beratung und Beschluss Uber die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 128 (Auf-
stellungsbeschluss geméif$ §2 Abs. 1 BauGB)
Vorlagez 3549/2026

13. Bebauungsplan Nr. 28, 8. Anderung der Stadt Geilenkirchen - Bauchem - Quimper-
Iestra[3e
Geltungsbereich: Fléche im Stadtteil Bauchem, westlich der Quimperlestraf3e,
n6rdlich des REWE Marktes, sUd6stlich des Pflegeheims Haus Beatrix.
- Beschluss Uber die Aufstellung eines Bebauungsplans (Aufstellungsbeschluss
gem. § 2 Abs. 1 BauGB)
- Beratung Uber den Vorentwurf des Bebauungsplans und Beschluss Uber die frUh-
zeitige Beteiligung der Offentlichkeit sowie der Beh6rden und sonstigen Tréger 6f-
fentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB
Vorlage; 3554/2026

14. Beratung und Beschlussfassung Uber die Erteilung der gemeindlichen Zustimmung
nach § 36a BauGB ftxr eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans
Nr. 37 - Hilnshoven - An der Friedensburg nach § 31 Abs. 3 BauGB (Bauturbo) hin-
sichtlich der Art der baulichen Nutzung
Vorlage: 3578/2026

15. Beratung Uber das Ergebnis der Einwohnerversammlung vom 25.02.2026 und Ver-
abschiedung der Entwurfsplanung zum Ausbau der Straf3e "An der a\ten Schule"
Vorlagez 3572/2026

16. Beratung und Beschlussfassung Uber die Erteilung der gemeindlichen Zustimmung
nach § 36a BauGB ffxr ein Vorhaben nach § 34 Abs. 3b BauGB: Neubau eines
Mehrfamilienhauses mit drei Wohneinheiten und drei Garagen
Vorlage: 3533/2026

17. Beratung und Beschlussfassung Uber den Bauvorentwurf zur Erneuerung der Mar-
tin-Heyden-Stra[3e einschl. teilweiser Kanalerneuerung
Vorlage: 3559/2026

18. Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 33 - Geilenkirchen fiJr
ein Vorhaben an der Tizianstraf3e
hier: Befreiung von der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze und Geschos-
sigkeit
Vorlage: 3577/2026



19. Information Uber eine beantragte Abgrabung von Kies, Sand und Lehm im Stadtge-
biet Linnich, Gemarkung Gereonsweiler, gem. §§3, 7 AbgrG NRW an der Stadt-
grenze zu Geilenkirchen
Vorlage: 3574/2026

20. Beschlussfassung Uber die Bildung von Gewinnrucklagen in Betrieben gewerbli-
cher Art (BgA) der Stadt Geilenkirchen f|Zlr die Geschéiftsjahre 2021 - 2023
Vorlagez 3568/2026

21. Beteiligung der NEW Kommunalholding Uber die NEW AG und die NEW Nieder-
rheinWasser GmbH
hier: Grtlndung der Trinkwasserverbundleitung Niederrhein GmbH gemé§f3 beige-
fugtem Entwurf des Gesellschaftsvertrages durch die NEW NiederrheinWasser
GmbH und der NGN Netzgesellschaft Niederrheirn mbH
Vorlage: 3569/2026

22. Genehmigung von Elberplanméi[3igen Aufwendungen und Ausgaben fur das Haus-
haltsjahr 2025
Vorlage: 3571/2026

23. Abschluss einer 6ffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Durchfuhrung von Einsét-
zen der Freiwiliigen Feuerwehren der Stadt Geilenkirchen und der Stadt HiJckel-
hoven
Vorlage: 3548/2026

24. Offenhalten von Verkaufsstellen im Stadtzentrum in 2026
Vorlagez 3547/2026

25.

26.

Anfragen nach § 17 der Geschéftsordnung der Stadt Geilenkirchen

Fragestunde fur Einwohner

II. Nichtéffentlicher Teil

27.

27.1

Auftragsvergaben

Auftragsvergabe: Rattenbekémpfung im Stadtgebiet Geilenkirchen 2026-2027
Vorlage: 3579/2026

28. Bebauungsplan Nr. 28, 8. Anderung der Stadt Geilenkirchen - Beratung und Ent-
scheidung Uber den Abschluss einer Planungsvereinbarung mit dem Vorhabentré-
ger
Vorlagez 3552/2026

29.

29.1.

Personalangelegenheiten

Bef6rderung eines Beamten in der Zusténdigkeit des Rates
Vorlagez 3570/2026

30. Anfragen nach § 17 der Geschéftsordnung der Stadt Geilenkirchen

Mit freundlichen Gruf3en

/ (

/*W/4
Dr. Armin Leon
Bilrgermeister



Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
 

gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz LZG NRW) vom 07.03.2006 i. V. m.  § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung-BekanntmVO) vom 
26.08.1999. 
 
Folgender an Herrn Enrico Mario Miguel Rosenberg, z. Z. unbekannten Aufenthalts, gerichteter 
Bescheid der Stadt Geilenkirchen wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung, Aktenzeichen 5160/111213 vom 
18.02.2026.  
 
Das Schreiben kann zu den bekannten Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung Geilenkirchen, 
Nebenstelle Jugend- und Sozialamt, Nikolaus-Becker-Straße 28 - 34, 52511 Geilenkirchen, Zimmer 
R006, eingesehen werden.  
 
Hinweis: 
Gem. § 10 Abs. 2 LZG NRW gelten die Schreiben zwei Wochen nach Bekanntmachung als zugestellt. 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Geilenkirchen, 18.02.2026 
Stadt Geilenkirchen 
 
 

 
Dr. Leon    
Bürgermeister     
 


